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Beschlussvorlage 

-  öffentlich  - 

 

Haushalt 2014; 
Empfehlung des Jugendhilfeausschusses zur Veranschlagung der 
Haushaltsmittel für das Jahr 2014 

Beschlussvorschlag 

Die Haushaltsmittel für das Jahr 2014 werden wie vom Fachbereich Jugend vorge-

schlagen veranschlagt. Die Produktbereiche 363 und 364 sind gegenseitig de-
ckungsfähig. 
 

 

Beratungsfolge 

Gremium: Datum: 
 

 Jugendhilfeausschuss 23.09.2013 
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Sachverhalt 

Der Haushalt 2014 ist gekennzeichnet durch den Wegfall der Investitionsförderung 
für den Betreuungsausbau. Die in 2013 bis Jahresende durch die Gemeinden noch 

nicht abgerechneten Mittel werden in das Folgejahr übertragen. Es werden für den – 
in Abhängigkeit zur Bedarfsentwicklung – evtl. notwendigen Ausbau der Tagespflege 
sowie für kleiner Investitionen in den Kommunen für Aus- und Umbaumaßnahmen 

insgesamt 100.000 € veranschlagt, um nicht absehbaren Entwicklungen finanziell 
gerecht werden zu können. 

 
Des weiteren findet sich im Bereich 36010 unter dem Konto 4452 ein neuer Ausga-
beposten für die Zuweisungen an die Gemeinden für die Betriebs- und Folgekosten 

der Tagesbetreuung in Höhe von 1,5 Mio. €, die über den in TOP 4 erläuterten Mo-
dus im Rahmen der Vereinbarung mit den Gemeinden verteilt werden sollen. 

 
Im Weiteren basiert der Haushaltsansatz auf dem unter TOP 3 vorgeschlagenen 
Nachtragshaushalt 2013 und weist – abgesehen von einer neuen Produkt- und Kon-

tenstruktur für den Bereich 362 – wenig Veränderung gegenüber dem Vorjahr aus. 
 

Hinsichtlich der zu erwartenden Entwicklungen und der Planungen des Fachbereich 
Jugend sei auf den TOP 2 verwiesen. Wegen der Einrichtung der Deckungsfähigkeit 
der Produktbereiche 363 und 364 wird auf die Erläuterungen zu TOP 3 verwiesen. 

 
/ Die Haushaltsübersicht liegt in Form einer Tabelle bei. (Anlage 3) 
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